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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 8 Seiten und 1 Anlagen. 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüf-
zeugnis Nr. P-3958/5049-MPA BS vom 24.11.2015. 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3958/5049-MPA BS 	 s am 
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A 	Allgemeine Bestimmungen 

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne 
der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den 
„Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, 
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn 
neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

B 	Besondere Bestimmungen 

1 	Gegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Gegenstand 

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die Herstellung und Anwendung 
von Holzbalken-Dachkonstruktionen, die bei einseitiger Brandbeanspruchung von unten 
(Dachunterseite) der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B, 
nach DIN 4102-2:1977-09') angehören. 

1.1.2 Die Holzbalken-Dachkonstruktion besteht im Wesentlichen aus einer zwischen den Holzbal-
ken angeordneten Mineralfaserdämmschicht, einer unterseitigen Bekleidung aus Nadelholz-
Spundbrettern auf einer Holz-Lattung und einer oberseitig angeordneten harten Bedachung. 
Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entneh-
men. 

-N,c..5  
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undatierte V- ers n•en A" 	ngen aus anderen 
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Pub 	- r• . auf Seite 7 aufgeführt. Bei 
datierten Verweisungen müssen spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug 
genommenen Publikationen. 
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1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für von unten brandbeanspruchte, unbe-
lüfte Dächer aus Holz mit einer oder mehreren Dachpfetten (auch First- und Fußpfette) mit 
allen Dachneigungen zwischen 0° und 80° sowie für Sattel- und Pultdachkonstruktionen ohne 
Pfetten (z. B. Sparrendächer) mit einer Dachneigung von 0° bis 15°. 

1.2.2 Zur Vermeidung eines Feuerübersprungs, zum Beispiel im Traufbereich oder im Bereich von 
Verglasungen, sind Zusatzmaßnahmen zu ergreifen, damit das Dach nur von unten brandbe-
ansprucht wird. 

1.2.3 Die Holzbalkendächer müssen aus Balken aus Vollholz mindestens der Festigkeitsklasse C 24 
nach DIN EN 338 und der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bestehen. Die Balkenbreite 
muss mindestens b = 70 mm betragen. Der Achsabstand der Holzbalken darf maximal 
a = 770 mm betragen. Die weiteren Bestimmungen der für den Holzbau gültigen technischen 
Baubestimmungen sind zu beachten. 

1.2.4 Bei Verwendung von Holznagelplattenbindern sind weitere Nachweise durch Brandprüfungen 
zu erbringen. 

1.2.5 Die Dachkonstruktion darf an raumabschließende Wände (Mindestdicke d = 100 mm) aus 
Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton angeschlossen werden, die mindestens 
der Feuerwiderstandsfähigkeit des Gegenstands nach 1.1 angehören. 

Für den Anschluss der Dachkonstruktion an andere Bauteile — z. B. tragende und nichttra-
gende Trennwände in Metallständerbauweise oder tragende und nichttragende Trennwände 
anderer Bauarten — ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Prüfzeugnis. 

1.2.6 Die aussteifenden und unterstützenden Bauteile müssen in ihrer aussteifenden und unterstüt-
zenden Wirkung mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1. 

1.2.7 Durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu d = 0,5 mm Dicke wird die Feuerwider-
standsdauer nicht beeinträchtigt. 

Zusätzliche Bekleidungen (Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen), an der Dachunter-
seite ohne weitere Nachweise sind erlaubt. 

1.2.8 Folien und Bahnen innerhalb der Konstruktion, auch aus brennbaren Baustoffen, mit einer 
Dicke d 5 0,5 mm beeinflussen die angegebene Feuerwiderstandsklasse — Benennung des 
Gegenstandes nach Abschnitt 1.1 nicht. 

1.2.9 Die Dachkonstruktion muss mit einer oberseitigen Bedachung aus natürlichen und künstlichen 
Steinen aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgeführt werden, die gegen Flugfeuer und strah-
lende Wärme widerstandsfähig sind. Weitere Angaben über Bedachungen, die gegen Flug-
feuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sind, sind DIN 4102-4:2016-05, Abschnitt 11.4 
zu entnehmen. 

1.2.10 Im Dachbereich verlegte Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen u. ä 	 e, Leitungen und 
sonstige Installationen müssen an der tragenden Dachkonstr 	 ennbaren Bau- 
stoffen so befestigt sein, dass die Beplankung/Unterdecke 	 ssifizierungs- 
zeitraum nicht belastet wird (brandsichere Befestigung). 



MPA BRAUNSCHEIG 
Seite 4 I Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3958/5049-MPA BS vom 

20.01.2020 	 i 

elPA BMB  TU BRAUNSCHWEIG 

Im Dachbereich dürfen sich keine weiteren brennbaren Stoffe befinden; brennbare Kabeliso-
lierungen oder freiliegende schwerentflammbare Baustoffe sind in möglichst gleichmäßig ver-
teilter Form gestattet, wenn die Brandlast 5 7kWh/m2  ist. 

1.2.11 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (z. B. Bauordnung, Sonderbau-
vorschriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. 
Erleichterungen ergeben. 

1.2.12 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen. 

1.2.13 Aufgrund der Erklärung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet, 
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es  werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (ins-
besondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten. 

Weiterhin erklärt der Antragsteller, dass - sofern für den Handel und das Inverkehrbringen oder 
die Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den 
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen 
Weise bekanntgemacht werden. 

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf 
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen. 

sTALT 

2 	Bestimmungen für die Bauart 

2.1 Eigenschaften 

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 z emmen9 	4t Anga- 
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauau 	'Re*  nennung 
und des Verwendbarkeitsnachweises. 

Tabelle 1: Zusammenstellung der wesentlichen Kennwerte der Bauprodukte 

Bauprodukt/ 
ggf. Verwendbarkeitsnachweis 

Dicke 
(Nennmaß) 

[mm] 

Rohdichte 
(Nennwert) 

[kg/m3] 

Bauaufsichtliche 
Benennung 
nach W TB 

Balken aus Nadelholz der Sortier- 
klasse S 10 bzw. S 13 

k 70/140 450 
mindestens 

normalentflammbar 

Latten aus Nadelholz der Sortier- 
klasse S 10 bzw. S 13 

30/40 
bzw. 

k 40/60 
450 

mindestens 
normalentflammbar 

Spundbretter mit Nut und Feder 
aus Nadelholz (sichtseitig 
gehobelt) 

22,5 k 450 
mindestens 

normalentflammbar 

Leisten aus Nadelholz k 40/60 k 450 
mindestens 

 
normalentflammbar 

Wärmedämmstoffe aus 
Mineralwolle nach DIN EN 13162 
der SAINT-GOBAIN ISOVER G+H 
AG (Glaswolle, Schmelzpunkt < 
1000°C nach DIN 4102-17) 

k 140 12 nichtbrennbar 



1 
4  UNSCie 

MPA BRAUNSCHWEIG 	 elPA Seite 5 J Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3958/5049-MPA BS vorn 
20.01.2020 	 iBMB  TU BRAUNSCHWEIG 

Es muss gewährleistet sein, dass die jeweils verwendeten Bauprodukte entsprechend 
DIN EN 16733 nicht fortschreitend glimmen oder schwelen. 

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstim-
mung/Konformität nach Tabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein. 

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis 
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt. 

2.2 Bestimmungen für die Ausführung 

Das Holzbalkendach ist in seiner Bauart entsprechend den folgenden Abschnitten und der An-
lage zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis auszuführen. 

2.2.1 Unterkonstruktion 

Holzbalken 

Die Abmessungen der Holzbalken müssen b x h 70 mm x 140 mm betragen. 

Der Achsabstand der Holzbalken muss a 770 mm betragen. 

Holzlatten 

An der Ober- und Unterseite der Holzbalken sind Holzlatten, die quer zur Tragrichtung der 
Holzbalken verlaufen, zu befestigen. 

Die unterseitig angeordneten Holzlatten mit den Abmessungen von 30 mm x 40 mm sind mit 
Stahlnägeln 2,5 mm x 55 mm (Eindringtiefe mindestens t = 25 mm) bzw. mit Stahlschrauben 

3,5 mm x 44 mm (Eindringtiefe mindestens t = 14 mm) in einem Achsabstand von jeweils 
350 mm 5 a 500 mm an den Holzbalken zu befestigen. 

Die oberseitig angeordneten Holzlatten mit den Abmessungen von 40 mm x 60 mm sind mit 
Stahlnägeln 3,2 mm x 90 mm (Eindringtiefe mindestens t = 50 mm) in einem Achsabstand 
von a 350 mm an den Holzbalken zu befestigen. 

2.2.2 Untere Bekleidung 

An den unteren Holzlatten sind mindestens d = 22,5 mm dicke und mindestens b = 121 mm 
breite Spundbretter mit Nut und Feder aus Nadelholz (gespundete Bretter aus Nadelholz nach 
DIN 4072 bzw. Profilholzbretter mit Nut und Feder mindestens der Sortierklasse A bzw. 0 (SN) 
nach DIN EN 14519), die sichtseitig gehobelt sind, mit Stahlnägeln 2,5 mm x 55 mm (Ein-
dringtiefe mindestens t = 32,5 mm) bzw. mit Stahlschrauben 3,5 mm x 44 mm (Eindringtiefe 
mindestens t = 21,5 mm) im Abstand von a 250 mm zu befestigen. Die einzelnen Spund-
bretter sind stets dicht zu stoßen. 

Im Wandanschlussbereich sind an den vg. Spundbrettern Leisten aus Nadelholz mit den Ab-
messungen von 40 mm x 60 mm mit Stahlnägeln 2,5 mm x 55 mm (Eindringtiefe mindes-
tens t = 15 mm), a 250 mm, bzw. mit Stahlschrauben 3,5 mm x 50 mm Eindringtiefe min- 
destens t = 10 mm), a 250 mm, zu befestigen. Die Nadelholz- Leist 	 ts 	dicht an 
der Wand liegen. 
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2.2.3 Dämmung 

Zwischen den Holzbalken muss ein mindestens d = 140 mm dicker Wärmedämmstoff der 
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Ludwigshafen, aus Mineralwolle (Glaswolle- Platten bzw. 
-Filze mit einem Schmelzpunkt von < 1000°C nach DIN 4102-17) angeordnet werden. 

Die Dämmung muss straff zwischen den Holzbalken eingebaut werden. Die Fugen zwischen 
den Dämmplatten bzw. -filzen sowie zu den Holzbalken müssen dicht sein. 

3 	Übereinstimmungsnachweis 

Der Anwender der Bauart hat zu bestätigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen 
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und die hierbei verwen-
deten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 
entsprechen (Muster für diese Übereinstimmungserklärung siehe Seite 8). 

4 	Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach Abschnitt 
1.1 gültigen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüber hinausge-
henden Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu erfolgen. 

Die maximal zulässige Flächenlast im Brandfall auf der Dachoberseite beträgt 0,5 kN/m2. Die 
maximal zulässige Einzellast in Feldmitte zwischen den Holzbalken beträgt im Brandfall auf 
der Dachoberseite 0,5 kN. 

5 	Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung 

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. Im Falle des Aus-
tauschs beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien so-
wie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen. 

6 	Rechtsgrundlage 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersächsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung vom 
12. September 2018 (Nds. GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-196) in Verbindung mit der Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemäß RdErl. d. MU vom 21.01.2019 (Nds. 
MBI. Nr. 3/2019, S. 169-217) erteilt. In den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer 
sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten. 

7 	Rechtsbehelfsbelehrung 

G en diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
aterialprüfanstalt für das Bauwesen, Br 	ig, erhoben werden. 

.4 

A 
RR Dipl.-Ing. Mittmann 	 Dipl.-Ing. Ra 

Stellv. Leiter der Prüfstelle ■ 	 Sachbearbeit 

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Rich eiittfiä 	folgende Seite 
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien 

DIN 4102-2:1977-09: 

DIN 4102-4:2016-05: 

DIN 4102-17:1990-12: 

DIN 4072:2019-04: 

DIN EN 338:2016-07: 

DIN EN 13162:2015-04: 

DIN EN 14519:2006:03 

DIN EN 16733:2016-07: 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, An-
forderungen und Prüfungen 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mi-
neralfaser-Dämmstoffen — Begriffe, Anforderungen, Prüfung 

Gespundete Bretter aus Nadelholz 

Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen 

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte 
aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation 

Innen- und Außenbekleidungen aus massivem Nadelholz — Profilholz 
mit Nut und Feder 

Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Bestimmung der 
Neigung eines Bauprodukts zum kontinuierlichen Schwelen 

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (W TB), veröf-
fentlicht im Niedersächsischen Ministerialblatt (jeweils gültiger Rund- 
erlass des Ministeriums für Umwelt, - 	uen und Klimaschutz 
Niedersachsen) 
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Muster für 

Übereinstimmungserklärung 

Name und Anschrift des Unternehmens, das die unbelüftete Holzbalken-Dachkonstruk-
tion hergestellt hat 

Baustelle bzw. Gebäude: 

Datum der Herstellung: 

Feuerwiderstandsklasse F 30 

Hiermit wird bestätigt, dass die unbelüftete Holzbalken-Dachkonstruktion hinsichtlich aller 
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-3958/5049-MPA BS der Materialprüfanstalt für das 
Bauwesen, Braunschweig, vom 20.01.2020 hergestellt und eingebaut wurde. 

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird 
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund 

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 1 

eigener Kontrollen 1  

— entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *) 

Ort, Datum 	 Stempel und Unterschrift 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustän 	 tsbehörde aus- 
zuhändigen.) 



Mineralwolle nach DIN EN 13162 der 
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG 
(Glaswolle, Schmelzpunkt < 1000°C) 

Balken aus Nadelholz 70/140 mm 

Spundbrett 22,5 mm 

Latte aus Nadelholz 40/60 

Latte aus Nadelholz. 30/40 

Unbelüftetes Holzbalkendach 
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2:1977-0 

Isometrie 

nlage 1 zum 

abP Nr.: 
-3958/5049-MPA BS 

vom 20.01.2020 

RRAUNS 
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